
Kantonale Volksinitiative für eine Elternzeit (Elternzeit-Initiative) 
im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht am 13.9.19

Die unterzeichnenden, im Kanton Zürich wohnhaften Stimmberechtigten stellen gestützt auf Art. 23 ff. der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 sowie das 
Gesetz über die politischen Rechte (GPR) und die zugehörige Verordnung (VPR) in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs folgendes Begehren:

Es wird nachfolgendes Gesetz erlassen:
Gesetz über die Elternzeit (EZG)

§ 1. Zweck und Grundsätze

Dieses Gesetz bezweckt, die Eltern durch die Gewährung von Urlaub (Elternzeit) bei 
der Entwicklung der Beziehung zu ihren Kindern zu unterstützen.

§ 2. Eltern

Als Eltern gelten Personen:
a. zu denen ein Kindesverhältnis im Zivilstandsregister eingetragen ist und 

die über die elterliche Sorge verfügen,
b.  die ein Kind zwecks Adoption bei sich aufnehmen, nach der Erteilung der 

Bewilligung zur Aufnahme des Kindes zur Adoption (Bewilligung).

§ 3. Anspruch auf Elternzeit
1 Jeder Elternteil hat Anspruch auf 18 Wochen Elternzeit. Diese ist ihm von der 
Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber als Freizeit zu gewähren.
2 Der Anspruch entsteht am Tag der Geburt des Kindes oder bei dessen Aufnah-
me zwecks Adoption, wenn es im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
3 Der Anspruch endet am 126. Tag nach seiner Entstehung, unter Vorbehalt von § 
4 Abs. 2.

§ 4. Aufschub des Anspruchs auf Elternzeit
1 Bei längerem Spitalaufenthalt des neu geborenen Kindes kann jeder Elternteil 
bei der zuständigen Stelle beantragen, dass der Anspruch erst nach der Ent-
lassung des Kindes beginnt.
2 Der Elternteil, der das Kind nicht geboren hat, kann zudem beantragen, dass 
er nach dem Bezug von mindestens zwei und höchstens vier Wochen Elternzeit 
den restlichen Anspruch im Anschluss an die Elternzeit des anderen Elternteils 
beziehen kann. In diesem Fall endet der Anspruch spätestens am 238. Tag nach 
seiner Entstehung.

§ 5. Erlöschen des Anspruchs auf Elternzeit
1 Der Anspruch eines Elternteils auf Elternzeit erlischt, wenn:

a. ihm die elterliche Sorge entzogen wird,
b. sein Aufenthaltsbestimmungsrecht aufgehoben wird,
c. die zuständige Behörde Beschränkungen in seinem persönlichen Verkehr 

mit dem Kind anordnet,
d. er seine Erwerbstätigkeit wieder aufnimmt,
e. er stirbt.

2 Er lebt in den Fällen von Abs. 1 lit. a–c wieder auf, wenn die Kindesschutzmass-
nahmen dahinfallen.

§ 6. Anspruch auf Entschädigung
1 Anspruch auf 14 Wochen entschädigte Elternzeit hat jeder Elternteil, der:

a. während neun Monaten unmittelbar vor der Geburt des Kindes im Sinne 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG) obligatorisch versichert war und während 
dieser Zeit mindestens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit im Kanton 
Zürich ausgeübt hat, und

b. im Zeitpunkt der Geburt des Kindes:
1. Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Sinne von Art. 10 des Bundes-

gesetzes vom 6. Oktober 2006 über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG) ist,

2. selbständig erwerbstätig im Sinne von Art. 12 ATSG ist, oder
3. im Betrieb des anderen Elternteils mitarbeitet und einen Barlohn 

bezieht.
2 Anspruch auf vier zusätzliche Wochen entschädigte Elternzeit hat, wer:

a. die Voraussetzungen von Abs. 1 erfüllt,
b. im Zeitpunkt der Geburt des Kindes oder der Erteilung der Bewilligung im 

Kanton Zürich seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, und
c. während der Dauer des Bezugs der Entschädigung im Kanton Zürich seinen 

zivilrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat.

§ 7. Höhe und Bemessung der Entschädigung

1 Die Entschädigung wird als Taggeld ausgerichtet.
2 Höhe und Bemessung der Entschädigung richten sich nach den Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz für 
Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG). Massgebend 
ist das im Kanton Zürich beitragspflichtige Einkommen.

§ 8. Koordination mit Leistungen anderer Sozialversicherungen
1 An die Entschädigung werden Taggelder nach dem Erwerbsersatzgesetz an-
gerechnet. Ausgenommen sind die Taggelder nach Art. 1a EOG.
2 Im Übrigen regelt der Regierungsrat die Koordination mit Leistungen anderer 
Sozialversicherungen.

§ 9. Finanzierung
1 Die Leistungen nach diesem Gesetz werden durch paritätische Beiträge der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer finanziert.
2 Beitragspflichtig sind die Versicherten sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber gemäss Art. 3 und 12 AHVG. Ausgenommen sind die Versicherten gemäss 
Art. 2 AHVG.
3 Für die Erhebung der Beiträge und die Ausrichtung der Entschädigung ist die 
kantonale Familienausgleichskasse zuständig. Sie kann diese Aufgaben den im 
Kanton tätigen Familienausgleichskassen übertragen. Diese dürfen für die Ver-
waltung höchstens die von der kantonalen Familienausgleichskasse festgelegten 
Verwaltungskosten erheben.
4 Der Aufsichtsrat der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich setzt kosten-
deckende Beitragssätze fest.
5 Können die Leistungen nach diesem Gesetz mit den festgesetzten Beitragssät-
zen nicht finanziert werden, kommt der Kanton für die ungedeckten Leistungen 
auf, bis kostendeckende Beitragssätze festgelegt sind.

§ 10. Verfahrensrecht
1 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts.
2 Das Sozialversicherungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Einspracheent-
scheide gemäss Art. 52 Abs. 2 ATSG.

§ 11. Strafbestimmungen
1 Die Strafbestimmungen gemäss Art. 87–91 AHVG sind anwendbar auf Personen, 
die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften 
dieses Gesetzes verletzen.
2 Für die Beurteilung der Übertretungen sind die Statthalterämter zuständig.

§ 12. Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz tritt spätestens am 1. Januar des zweiten Jahres nach Annahme 
durch die Stimmberechtigten in Kraft.
2 Leistungen nach diesem Gesetz können nur beansprucht werden, wenn nach 
dessen Inkrafttreten:

a. das Kind geboren wurde, oder
b. die Bewilligung erteilt wurde.

§ 13. Änderung bisherigen Rechts

Das Gesetz über das Sozialversicherungsgericht vom 7. März 1993 wird wie folgt 
geändert:

§ 3. Kantonalrechtliche Streitigkeiten
Das Sozialversicherungsgericht beurteilt endgültig Beschwerden und Klagen aus 
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, soweit dies die Gesetzgebung vor-
sieht, insbesondere:
lit. a–c unverändert.

d. Beschwerden nach § 10 Abs. 2 EZG.



KANTONALE VOLKSINITIATIVE  
FÜR EINE ELTERNZEIT (ELTERNZEIT-INITIATIVE)

In kaum einem anderen Land erhalten Eltern derart wenig Zeit für ihr neugeborenes Kind wie in der 
Schweiz. Väter kriegen gesetzlich gerade mal einen Tag frei. Die kantonale Elternzeit-Initiative will das 
ändern: mit je 18 Wochen bezahlter Elternzeit für Mütter und Väter. So erhalten alle einen optimalen Start 
ins gemeinsame Familienleben.
Gleichzeitig leistet das Modell einen Beitrag zur Gleichstellung von Mann und Frau. Die Initiative würde 
die Erwerbsquote von Frauen erhöhen und die heute stark vorhandene Mütterdiskriminierung bei Lohn 
und Aufstiegsmöglichkeiten bekämpfen.

www.elternzeit-initiative.ch

Diese Unterschriftenliste darf nur von Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in der nachstehenden Gemeinde unterzeichnet werden und ist handschriftlich auszufüllen.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt,  
macht sich strafbar nach Art. 281 bzw. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

Die/der zuständige Stimmregisterführerin/Stimmregisterführer bescheinigt hiermit, dass obenstehende  .... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner im Kanton Zürich 
stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Initiativkomitee
Min Li Marti, Förrlibuckstrasse 227, 8005 Zürich; Jonas Steiner, Nordstrasse 128, 8037 Zürich; Tobias Langenegger, Hardturmstrasse 269, 8005 Zürich;  
Andrea Sprecher, Hofstrasse 53, 8032 Zürich; Priska Seiler Graf, Härdlenstrasse 124, 8302 Kloten; Stefan Rüegger, Aemtlerstrasse 102, 8003 Zürich;  
Andreas Daurù, Bahnstrasse 27, 8400 Winterthur; Jonas Keller, Wehntalerstrasse 247, 8046 Zürich; Davide Loss, Im Sihlhof 40, 8134 Adliswil;  
Natascha Wey, Waffenplatzstrasse 85, 8002 Zürich; Nina Hüsser, Müllerstrasse 48, 8004 Zürich; Jean-Daniel Strub, Ulrichstrasse 17, 8032 Zürich;  
Sarah Akanji, Frohbergstrasse 28, 8542 Wiesendangen

Das Initiativkomitee kann diese Volksinitiative mit einer von der Mehrheit seiner Mitglieder unterzeichneten schriftlichen Erklärung bis zur Anordnung der Volksabstimmung 
vorbehaltlos zurückziehen.

Postleitzahl: Politische Gemeinde:
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(eigenhändig)
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Ort und Datum Unterschrift und Amtsstempel

Bitte den original Unterschriftenbogen vollständig oder teilweise ausgefüllt zurücksenden an: Komitee Elternzeit-Initiative, c/o SP Zürich, Gartenhofstrasse 15, 8004 Zürich
Weitere Unterschriftenbögen unter www.elternzeit-initiative.ch


